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Mehrwertsteuer-Digitalpaket

Versandhandel wir d zum Fernverkauf

Aus umsatzsteuerlichen Versandhandelsumsätzen werden 
zum 01.07.2021  sog. Fernverkäufe . Die derzeitige sog. 
Versandhandelsregelung wird zum 30.06.2021  durch 
die Fernverkaufsregelung bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen an Nichtunternehmer abgelöst. Damit ein-
JGTIGJGPF�HCNNGP�FKG�DKUNCPI�IGNVGPFGP�NÀPFGTURG\K• UEJGP�
Lieferschwellen weg. Diese hatten bislang zur Folge, dass 
sich gerade kleine und mittlere Unternehmen bei geringen 
Auslandsumsätzen im Ausland nicht umsatzsteuerlich re-
gistrieren mussten.

Bei Fernverkäufen gegenüber Nichtunternehmern gilt 
künftig: Der Ort der – grenzüberschreitenden – Lieferung 
DG• PFGV�UKEJ�FQTV��YQ�UKEJ�FGT�)GIGPUVCPF�DGK�6TCPURQTV�
GPFG�DG• PFGV��8QTCWUUGV\WPI�KUV��FGT�NKGHGTPFG�7PVGT-
PGJOGT�JCV�FKG�'7�GKPJGKVNKEJG�)GTKPIHØIKIMGKVUUEJYGNNG�
XQP�������| 'WTQ�ØDGTUEJTKVVGP��QFGT�GT�JCV�CWH�FGTGP�
Anwendung verzichtet. Dies dürfte dazu führen, dass mehr 
Unternehmer als bislang im Ausland Umsätze versteuern 
müssen. Um dies zu erleichtern, können Unternehmer das 
neue besondere Besteuerungsverfahren, den sog. One-
Stop-Shop (OSS), nutzen.

&KG�6GKNPCJOG�CO�DGUQPFGTGP�$GUVGWGTWPIUXGTHCJTGP�MCPP�
seit dem 01.04.2021 mit Wirkung zum 01.07.2021 elektro-
nisch über das BZStOnline-Portal (BOP) beantragt werden. 
Unternehmer, die bereits den sog. Mini-One-Stop-Shop 
nutzen, müssen sich nicht erneut registrieren.

Für die Sonderregelungen  registrierte Unternehmer kön-
nen im jeweiligen Bereich des BOP ihre Registrierungsdaten 
ändern, ihre Steuererklärung abgeben und berichtigen 
sowie sich vom Verfahren abmelden.

Das Bundesministerium der Finanzen hat zwischenzeitlich 
CWEJ�FCU�• PCNG�5EJTGKDGP�\WT�\YGKVGP�5VWHG�FGU�/ GJT-
wertsteuer-Digitalpakets veröffentlicht. Dieses stellt klar, 
FCUU�FKG�PGWG�)GTKPIHØIKIMGKVUUEJYGNNG�XQP�������| 'WTQ�
im Kalenderjahr 2021 nicht zeitanteilig aufzuteilen ist (Ab-
UEJP�|�C��C�#DU�|��5CV\|��0T�|��5CV\|���

Handlungsbedarf besteht bei Online-Händler, die umsatz-
steuerlich als Kleinunternehmer gelten. Überschreiten sie 
die neue EU-weite einheitliche Lieferschwelle in Höhe von 
������| 'WTQ��MÒPPGP�UKG�/GNFGR• KEJVGP�KO�#WUNCPF�VTGHHGP��
5KG�UQNNVGP�FCJGT�DGTGKVU�LGV\V�RTØHGP��QD�GKPG�6GKNPCJOG�CO�
OSS-Verfahren für sie in Frage kommt.

Einkommensteuer

Fahrtkosten zur Betr euung von Enkelkindern als 
außergewöhnliche Belastungen?

)TQ»GNVGTP�MÒPPGP�FKG�(CJTVMQUVGP�\WT�$GVTGWWPI�XQP�'P -
MGNMKPFGTP�PKEJV�CNU�CW»GTIGYÒJPNKEJG�$GNCUVWPIGP�IGNVGPF�
machen. So entschied das Finanzgericht Münster.

'KPG�#WUPCJOG�XQP�FKGUGO�)TWPFUCV\��FCUU�#WHYGPFWPIGP�
für Besuche zwischen Angehörigen nicht berücksichtigt 
YGTFGP�MÒPPGP��CWEJ�YGPP�UKG�KO�'KP\GNHCNN�CW»GTIGYÒJP-
lich hoch sind, seien nur zulässig, wenn Besuchsfahrten 
CWUUEJNKG»NKEJ�\WO�<YGEMG�FGT�* GKNWPI�QFGT�.KPFGTWPI�
einer Krankheit oder eines Leidens getätigt werden oder 
den Zweck verfolgen, die Krankheit oder ein Leiden erträg-
licher zu machen, sodass die Kosten zu den unmittelbaren 
Krankheitskosten rechnen.

Im Streitfall liege keine derartige Situation vor, die aus 
UKVVNKEJGP�)TØPFGP�GKPG�#WUPCJOG�XQP�FGO�)TWPFUCV\�
rechtfertige, dass Besuchsfahrten zu Angehörigen nicht 
steuerlich berücksichtigt werden können. Insbesondere 
HQNIG�GKPG�UKVVNKEJG�<YCPIUNÀW• IMGKV�PKEJV�CWU�FGO�ITWPF-
TGEJVNKEJGP�5EJWV\�XQP�'JG�WPF�(COKNKG��#TV����#DU����)) �
stelle die elterliche Entscheidung für Kinder unter beson-
deren Schutz und verbiete, erwerbstätigen Eltern bei der 
Einkommensbesteuerung die „Vermeidbarkeit“ ihrer Kinder 
entgegenzuhalten. Erwerbsbedingt notwendige Kinderbe-
VTGWWPIUMQUVGP�OØUUVGP�FCJGT�\WOKPFGUV�CNU�\YCPIUNÀW• IG�
Aufwendungen der grundrechtlich geschützten privaten 
Lebensführung grundsätzlich in realitätsgerechter Höhe 
abziehbar sein. 

&KGUG�FWTEJ�FKG�8GTHCUUWPI�XQTIGIGDGPGP�)TWPFUÀV\G�
fänden aber – entgegen der Auffassung der Kläger – nur 
WH�FKG�'NVGTP�FGT�-KPFGT��PKEJV�CDGT�CWH�FKG�)TQ»GNVGTP�#P-
YGPFWPI��&GPP�FKG�'NVGTP�WPF�PKEJV�FKG�)TQ»GNVGTP�JÀVVGP�
FKG�2• KEJV�WPF�FCU�4GEJV��HØT�FCU�OKPFGTLÀJTKIG�-KPF�\W�
sorgen (elterliche Sorge).
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Nachweis der fast ausschließlichen betrieblichen 
Nutzung eines Pkw bei der Inanspruchnahme von 
Investitionsabzugsbetr ag

'KP�5VGWGTR• KEJVKIGT�MCPP�FKG�#PVGKNG�FGT�DGVTKGDNKEJGP�
WPF�FGT�CW»GTDGVTKGDNKEJGP�0WV\WPI�GKPGU�2MY�� HØT�FGP�
er den Investitionsabzugsbetrag und die Sonderabschrei-
DWPI�
ƒ��I� '5 V)��KP�#PURTWEJ�IGPQOOGP�JCV��PKEJV�PWT�
FWTEJ�GKP�QTFPWPIUIGOÀ»GU�(CJTVGPDWEJ��UQPFGTP�CWEJ�
durch andere Beweismittel nachweisen. So entschied der 
$WPFGU• PCP\JQH�

Es könne etwa auch bei der Abgrenzung von Privatvermö-
IGP�WPF�IGYKNNMØTVGO�$GVTKGDUXGTOÒIGP�CPJCPF�FGT�)G-
ringfügigkeitsgrenze die mindestens 10 %-ige betriebliche 
Nutzung nicht allein durch das Fahrtenbuch, sondern auch 
durch andere – zeitnah geführte – Aufzeichnungen belegt 
YGTFGP��)NGKEJGU�IGNVG�HØT�YGKVGTG�(QTOGP�FGT�(CJT\GWI-
nutzung wie etwa die Nutzung eines zum notwendigen 
Betriebsvermögen gehörenden Fahrzeugs zu anderen be-
triebsfremden Zwecken im Falle der Erzielung anderweitiger 
CW»GTDGVTKGDNKEJGT�'KPMØPHVG��#WEJ�FKGUG�YGTFG�PKEJV�FWTEJ�
die 1 %-Regelung erfasst.

Das Finanzgericht habe nun im zweiten Rechtsgang im 
Rahmen der freien Beweiswürdigung zu prüfen, ob ihm 
die Beweise eine hinreichend sichere Überzeugung dafür 
XGTOKVVGNP��FCUU�FGT�-NÀIGT�FGP�2MY�\W�OKPFGUVGPU����� �
betrieblich genutzt hat. Dem Kläger sei nicht verwehrt, 
KO�4CJOGP�UGKPGT�/KVYKTMWPIUR• KEJV�GTIÀP\GPF�\W�FGP�
Aufzeichnungen in den Fahrtenbüchern weitere Belege 
XQT\WNGIGP��WO�HØT�FKG�<YGEMG�FGU�ƒ��I� '5 V)�FKG�DGVTKGD-
liche Veranlassung der aufgezeichneten Fahrten und damit 
FKG�HCUV�CWUUEJNKG»NKEJG�DGVTKGDNKEJG�0WV\WPI�FGU�2MY�\W�
dokumentieren.

Überprüfung der S teuerbegünstigung von 
8GTGKPGP|s�(KPCP\ÀOVGT�KPHQTOKGTGP�ØDGT�
#DICDGR• KEJV

Viele Vereine könnten demnächst vom Finanzamt ein Infor-
mationsschreiben zur Abgabe der Steuererklärungen erhal-
ten, da das Finanzamt in der Regel alle drei Jahre überprüft, 
ob Vereine und andere Organisationen (z. B. Stiftungen), 
die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
verfolgen (z. B. Sport- und Musikvereine, Fördervereine 
von Schulen oder Kindertagesstätten, Naturschutzvereine 
WUY����KP�FGT�\WTØEMNKGIGPFGP�<GKV�OKV�KJTGP�6ÀVKIMGKVGP�FKG�
Voraussetzungen für die Befreiung von der Körperschaft- 
WPF�)GYGTDGUVGWGT�GTHØNNV�JCDGP�

Da der Prüfungszeitraum nicht bei allen Vereinen zum 
gleichen Zeitpunkt endet, sind von der jetzt beginnenden 
Überprüfung nicht sämtliche Vereine betroffen, jedoch 
werden sie ein Anschreiben des Finanzamtes erhalten, das 
ØDGT�FKG�#DICDGR• KEJV�FGT�7PVGTNCIGP�KPHQTOKGTV�

Steuerfolgen bei einer Entschädigung 
der Versicherung nach Br and eines 
Mietwohngrundstücks

Wird ein im Privatvermögen befindliches vermietetes 
)GDÀWFG�FWTEJ�GKPGP�$TCPF�QFGT�GKP�CPFGTGU�'TGKIPKU�
ganz oder teilweise beschädigt bzw. zerstört, zahlt in der 
Regel eine Versicherung für den entstandenen Schaden. 
<WPÀEJUV�OWUU�FGT�)GDÀWFGGKIGPVØOGT�CDGT�FGP�PQEJ�
XQTJCPFGPGP�)GDÀWFGDWEJYGTV�FWTEJ�GKPG�#DUEJTGKDWPI�
HØT�CW»GTIGYÒJPNKEJG�#DPWV\WPI�
#HC#��XGTTKPIGTP��&CDGK�
KUV�LG�PCEJ�<WUVCPF�FGU�)GDÀWFGU�PCEJ�FGO�$TCPF�FGT�
IGUCOVG�TGUVNKEJG�)GDÀWFGYGTV�QFGT�PWT�GKP�6GKN�KP�FKG�
AfaA-Berechnung einzubeziehen. Diese AfaA mindert die 
Einkünfte im Jahr des Eintritts des Schadensereignisses als 
Werbungskosten. Soweit noch weitere Kosten in diesem 
Zusammenhang anfallen (Aufräumungskosten, Kosten der 
5EJWVVCDHWJT��)WVCEJVGTMQUVGP�WUY����UKPF�UKG�GDGPHCNNU�KO�
Zeitpunkt der Zahlung als Werbungskosten abzugsfähig. 

Die Entschädigung der Versicherung ist dann im Jahr der 
Zahlung bis zur Höhe der vorher als Werbungskosten 
abgezogenen Beträge – inklusive der AfaA – als Einnah-
me anzusetzen. Das gilt auch für eine Entschädigung für 
entgangene Mieten. Die darüber hinausgehende Entschä-
FKIWPI�HØT�FCU�)GDÀWFG�KUV�GKPMQOOGPUVGWGTNKEJ�PKEJV�
TGNGXCPV��&CU�IKNV�CWEJ�HØT�GKP�)GDÀWFG��FCU�KPPGTJCND�FGT�
10-Jahres-Frist zerstört und entschädigt wurde. Erfolgt 
OKV�FGT�'PVUEJÀFKIWPI�GKP�9KGFGTCWHDCW�FGU�)GDÀWFGU��
werden die dafür aufgewandten Herstellungskosten nicht 
um die Entschädigung gekürzt. Das gilt auch dann, wenn 
die Versicherungssumme den gleitenden Neuwert abdeckt.

Sollte die Entschädigung in Raten ausgezahlt werden und 
FCDGK�FGO�)TWPFUVØEMUGKIGPVØOGT�KP�XGTUEJKGFGPGP�,CJ-
TGP�\W• KG»GP��MCPP�GKPG�#WHVGKNWPI�FGT�<CJNWPI�CWH�FGP�
UVGWGTR• KEJVKIGP�WPF�FGP�UVGWGTHTGKGP�6GKN�DGK�LGFGT�4CVG�
vorgenommen werden. Dies gilt zumindest dann, wenn 
FKG�8GTUKEJGTWPI�MGKPG�<WQTFPWPI�FGT�6GKN\CJNWPIGP�CWH�
bestimmte Beträge vornimmt. Wird die Entschädigungs-
zahlung verzinst, fallen die Zinsen nicht unter die Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung, sondern sind Einkünfte 
CWU�-CRKVCNXGTOÒIGP�
ƒ����#DU����0T����'5 V)��
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Lohnsteuer

Verringerung der 1  %-Pauschale um 
Aufwendungen des Arbeitnehmers

Die Ermittlung der Kosten für die private Nutzung eines dem 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 
Pkw bereitet immer wieder Schwierigkeiten. Zwar sieht 
FCU�)GUGV\�GKPG�ITWPFUÀV\NKEJ�GKPHCEJG�4GIGNWPI�HØT�FKG�
Bewertung vor, nämlich 1 % p. M. des inländischen Listen-
preises des Pkw im Zeitpunkt der Zulassung, aber danach 
sind Besonderheiten und Ausnahmen zu berücksichtigen. 
Zu dieser Kategorie der Besonderheiten gehören auch 
Zuschüsse des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber oder im 
abgekürzten Zahlungsweg geleistete Zuschüsse an Dritte. 

Hierzu rechnen sowohl Zuzahlungen zu den Anschaffungs-
kosten des Pkw als auch laufende Zahlungen, die unmit-
telbar mit der Pkw-Nutzung in Zusammenhang stehen. 
Diese Anschaffungskosten-Zuzahlung ist nach Auffassung 
FGU�$WPFGU• PCP\JQHU�XQP�FGO�.KUVGPRTGKU�\W�MØT\GP��&KG�
Finanzverwaltung lässt aber auch eine andere Methode zum 
Abzug zu. Es kann auch der gesamte Zuschussbetrag solan-
ge von der Nutzungseinnahme abgezogen werden (bis auf 
0,00 Euro p. M.), bis der Zuschuss insgesamt abgegolten ist. 
Dies gilt auch für die Übernahme anderer laufender Kosten 
durch den Arbeitnehmer, wie z. B. Benzinkosten, Wagen-
YÀUEJG��4GRCTCVWTGP�QFGT�6¸8 �)GDØJTGP��'KP�DGUQPFGTGT�
5VTGKVRWPMV�UKPF�JÀW• I� FKG�- QUVGP�GKPGT�FGO�#TDGKVPGJOGT�
IGJÒTGPFGP�QFGT�XQP�KJO�CPIGOKGVGVGP�)CTCIG�

Verlangt der Arbeitgeber die Einstellung des Kfz, dann 
MÒPPGP�CWEJ�FCHØT�CPHCNNGPFG�- QUVGP�FGT�)CTCIG�
#H#��
<KPUGP��)TWPFUVGWGT�WPF�NHF��$GVTKGDUMQUVGP��D\Y��FKG�/KGVG�
vom Nutzungswert abgezogen werden. Dieses Verlangen 
OWUU�CDGT�CWU�VCVUÀEJNKEJGP�)TØPFGP�PQVYGPFKI�UGKP�
\� �$��
YGIGP�FGU�6TCPURQTVU�YGTVXQNNGT�/WUVGT�QFGT�9 CTGP�FWTEJ�
GKPGP�*CPFGNUXGTVTGVGT�QFGT�YGKN�JÀW• IGT�$GUEJÀFKIWPIGP�
des Fahrzeugs erfolgt sind). Hat der Arbeitnehmer zwar 
FCU�(CJT\GWI�KP�UGKPGT�)CTCIG�WPVGTIGUVGNNV��YCT�FKGU�CDGT�
YGFGT�CWU�TGEJVNKEJGP�PQEJ�VCVUÀEJNKEJGP�)TØPFGP�PQV-
wendig, dann können die dafür entstandenen Kosten nicht 
abgezogen werden (z. B. Finanzgericht Niedersachsen).

Die Nutzungswertermittlung nach der 1 %-Regelung 
lässt zwar einige Abzüge zu, es bedarf aber immer eines 
<WUCOOGPJCPIU�OKV�FGT�-H\�0WV\WPI��FGT�\YCPIUNÀW• I �
und unmittelbar ist.

Umsatzsteuer

Keine Anwendung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatzes auf Gutscheinbücher

&KG�'TNÒUG�CWU�FGO�8GTMCWH�XQP�)WVUEJGKPDØEJGTP�WP-
terliegen dem Regelumsatzsteuersatz. Das entschied das 
Finanzgericht Münster.

&KG�)WVUEJGKPDØEJGT�FKGPVGP�ØDGTYKGIGPF�9 GTDG\YGEMGP��
In diesen wurden Dienstleistungen angepriesen und sie 
waren überwiegend darauf ausgerichtet, die Erwerber als 
Adressaten zur Inanspruchnahme entgeltlicher Waren oder 
&KGPUVNGKUVWPIGP�\W�XGTCPNCUUGP��&CTKP�YWTFGP�)GYGTDG-
DGVTGKDGPFG�CWU�FGP�$GTGKEJGP�)CUVTQPQOKG�WPF�- WNVWT�
jeweils auf einer einzelnen Buchseite vorgestellt. Neben 
den vorangestellten Kontaktdaten und Öffnungszeiten 
YWTFGP�KO�\GPVTCN�CWH�FGT�5GKVG�RNCV\KGTVGP�6GZV�UQYQJN�FCU�
Ambiente als auch die Dienstleistungen mit durchgehend 
positiven Attributen beschrieben. Der werbende Charakter 
FGT�)WVUEJGKPDØEJGT�GTIGDG�UKEJ�YGKVGT�CWU�FGT�IGVTQH-
fenen Auswahl der präsentierten Unternehmen. Es handele 
UKEJ�CWUUEJNKG»NKEJ�WO�FKG�#PDKGVGT�GPVIGNVNKEJGT�&KGPUV�
NGKUVWPIGP��YGNEJG�UKEJ�IGIGPØDGT�FGO�-NÀIGT�XGTR• KEJVGV�
JÀVVGP��FKG�CDIGFTWEMVGP�)WVUEJGKPG�\W�CM\GRVKGTGP�

&KG�)WVUEJGKPG�FKGPVGP�GDGPHCNNU�9GTDG\YGEMGP��'U�JCP-
FGNG�UKEJ�FCDGK�WO�V[RKUEJG�. QEMCPIGDQVG�KP�)GUVCNV�XQP�
Rabatten bzw. Preisnachlässen, die zur Inanspruchnahme 
entgeltlicher Dienstleistungen veranlassen. Die Einlösung 
FGT�)WVUEJGKPG�UGV\G�FCPCEJ�LGYGKNU�GKPG�GPVIGNVNKEJG�+PCP-
spruchnahme voraus. So könnten z. B. die Preisnachlässe 
nur in Anspruch genommen werden, wenn die jeweilige 
Dienstleistung von mindestens zwei Personen in Anspruch 
genommen wird, von denen zumindest eine Person ein 
'PVIGNV�HØT�FKG�&KGPUVNGKUVWPI�\W�\CJNGP�JCDG��&GT�GTOÀ»KIVG�
5VGWGTUCV\�• PFG�FCJGT�MGKPG�#PYGPFWPI�

Verfahrensrecht

Kindergeldrückfor derungen: Ber echnung 
der Säumniszuschläge dur ch Familienkassen 
rechtswidrig

Die Familienkasse forderte von einer Mutter Kindergeld 
zurück, welches zu Unrecht ausgezahlt worden war. Der 
Inkasso-Service der Familienkasse erteilte daraufhin einen 
Abrechnungsbescheid. Dabei berechnete er die Säum-
PKU\WUEJNÀIG�CWH�FKG�CDIGTWPFGVG�)GUCOVUWOOG�FGU�\W�
erstattenden Kindergeldes. Die Mutter erhob gegen die 
Forderung der Säumniszuschläge Klage. 

Das Finanzgericht Köln gab der Mutter Recht und hob den 
Abrechnungsbescheid über die Säumniszuschläge wegen 
fehlender Bestimmtheit insgesamt auf. Im Abrechnungsbe-
scheid müssten die einzelnen Kindergeldmonate auch für 
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die Berechnung der Säumniszuschläge einzeln ausgewiesen 
werden. Denn für jede Steuervergütung bestehe ein eigener 
Rückforderungsanspruch der Familienkasse. Mehrere Rück-
forderungsansprüche dürften zwar in einem sog. Sammel-
bescheid zusammengefasst werden. Allerdings seien auch 
in diesem Fall die Säumniszuschläge jeweils in Bezug auf 
den einzelnen Rückforderungsanspruch zu berechnen und 
CWU\WYGKUGP��&KG�DKUJGTKIG�$GTGEJPWPIURTCZKU�FGT�-KPFGT-
geldkassen benachteilige die Kindergeldberechtigten, denn 
PKEJV�FKG�)GUCOVUWOOG��UQPFGTP�LGFGT�GKP\GNPG�OQPCVNKEJG�
Kindergeldbetrag sei abzurunden.

Arbeitshilfe zur K aufpr eisaufteilung 
aktualisiert 

Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Arbeits-
JKNHG�\WT�#WHVGKNWPI�GKPGU�) GUCOVMCWHRTGKUGU�HØT�GKP�
DGDCWVGU�)TWPFUVØEM�
- CWHRTGKUCWHVGKNWPI��CMVWCNKUKGTV�

Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Abset-
\WPIGP�HØT�#DPWV\WPI�XQP�)GDÀWFGP�
ƒ�� �#DU���� DKU��C�
'5 V)��KUV�GU�JÀW• I� GTHQTFGTNKEJ��GKPGP�)GUCOVMCWHRTGKU�
HØT�GKP�DGDCWVGU�)TWPFUVØEM�CWH�FCU�)GDÀWFG��FCU�FGT�
Abnutzung unterliegt, sowie den nicht abnutzbaren 
)TWPF�WPF�$QFGP�CWH\WVGKNGP��0CEJ�FGT�JÒEJUVTKEJVGT-
NKEJGP�4GEJVURTGEJWPI�KUV�GKP�)GUCOVMCWHRTGKU�HØT�GKP�
DGDCWVGU�)TWPFUVØEM�PKEJV�PCEJ�FGT�UQI��4GUVYGTVOG-
thode, sondern nach dem Verhältnis der Verkehrswerte 
QFGT�6GKNYGTVG�CWH�FGP�)TWPF�WPF�$QFGP�GKPGTUGKVU�
UQYKG�FCU�)GDÀWFG�CPFGTGTUGKVU�CWH\WVGKNGP�

Neben der entsprechenden Arbeitshilfe steht eine 
Anleitung für die Berechnung zur Aufteilung eines 
)TWPFUVØEMUMCWHRTGKUGU�DGKO�$WPFGU•PCP\OKPKUVGTKWO�
zur Verfügung.

Arbeitsrecht

5VWT\�CWH�FGO�9GI�KPU�*QOGQH• EG�KUV�PKEJV�
gesetzlich unfallversichert

'KP�)GDKGVUXGTMCWHUNGKVGT�CTDGKVGVG�TGIGNOÀ»KI�KO�*QOG�
QH• EG��+O�,CJT������ UVØT\VG�GT�CWH�FGO�9 GI�XQP�FGP�9 QJP-
räumen in seine Büroräume eine Wendeltreppe hinunter. Er 
erlitt dabei einen Brustwirbeltrümmerbruch. Die beklagte 
Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik lehnte die 
)GYÀJTWPI�XQP�'PVUEJÀFKIWPIUNGKUVWPIGP�CWU�FGT�IGUGV\-
lichen Unfallversicherung ab. Es liege kein Arbeitsunfall vor, 
denn der Sturz habe sich im häuslichen Wirkungskreis und 
nicht auf einem versicherten Weg ereignet.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen wies die 
-NCIG�FGU�)GDKGVUXGTMCWHUNGKVGTU�CD��&KG�8QTCWUUGV\WPIGP�
eines Arbeitsunfalles lägen nicht vor. Der zurückgelegte 
9 GI�UGK�YGFGT�CNU�9 GI�PCEJ�FGO�1TV�FGT�6ÀVKIMGKV�
YGIG�
unfallversichert, noch als versicherter Betriebsweg anzu-
sehen. Bei der Wegeunfallversicherung beginne der Versi-
cherungsschutz erst mit dem Durchschreiten der Haustür 
FGU�)GDÀWFGU��0CEJ�FGT�4GEJVURTGEJWPI�FGU�$WPFGUUQ\K-
CNIGTKEJVU�MÒPPG�GKP�KO�*QOGQH• EG�$GUEJÀHVKIVGT�PKGOCNU�
innerhalb des Hauses bzw. innerhalb der Wohnung auf 
FGO�9 GI�PCEJ�WPF�XQP�FGO�1TV�FGT�6ÀVKIMGKV�YGIGWPHCNN-
versichert sein. Des Weiteren scheide die Annahme eines 
Betriebsweges aus, da es sich dabei um Strecken, die in 
#WUØDWPI�FGT�XGTUKEJGTVGP�6ÀVKIMGKV�\WTØEMIGNGIV�YØTFGP�
handeln müsse.

Zivilrecht

Wohnungseigentümerversammlung muss auch 
YÀJTGPF�%1 8+&����2 CPFGOKG�UVCVV• PFGP

Das Landgericht Frankfurt am Main entschied, dass sich 
GKP�9')� 8GTYCNVGT�PKEJV�WPVGT�*KPYGKU�CWH�FKG�%QTQPC�
Pandemie weigern kann, eine Eigentümerversammlung 
durchzuführen.

Im Streitfall hatte sich der Verwalter geweigert, die jährliche 
Versammlung einzuberufen und durchzuführen. Dieser 
)TWPFUCV\�IGNVG�PCEJ�#PUKEJV�FGU�.CPFIGTKEJVU�(TCPMHWTV�
auch während der Pandemie weiter, da die Versammlung 
der zentrale Ort für die Entscheidungen der Eigentümer sei. 
Dabei sei nicht relevant, ob ein höherer Aufwand betrie-
ben werden müsse, um die geltenden Hygienevorschriften 
einzuhalten. Solange dieser Aufwand noch vertretbar sei 
und öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenste-
JGP��OØUUG�FKG�8GTUCOONWPI�UVCVV• PFGP�

�3�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q���Q�D�P�H�����0�D�Q�G�D�Q�W�H�Q���0�R�Q�D�W�V�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�������������������J�H�Q�H�U�D�W�H�G����
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Termine Steuern/Sozialversicherung Juni/Juli 2021

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.20211 12.07.20212

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2021 entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2021 entfällt

Umsatzsteuer 10.06.2021� 12.07.20214

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� 14.06.2021 ����������

Scheck6 10.06.2021 10.07.2021

Sozialversicherung7 ���������� ����������

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

\WUEJNCI�UKPF�\GKVINGKEJ�OKV�GKPGT�GTHQNIVGP�)GYKPPCWUUEJØVVWPI�CP�

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
�   Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
4  Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr.
�   Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
5VKEJVCI ��$GK�GKPGT�5ÀWOPKU�FGT�<CJNWPI�DKU�\W�FTGK�6CI GP�YGTFGP�MGKPG�5ÀWOPKU\WUEJNÀI G�GTJQDGP��'KPG�¸DGTYGKUWPI�O WUU�UQ�HTØJ\GKVKI � 
GTHQNI GP��FCUU�FKG�9GTVUVGNNWPI�CWH�FGO�- QPVQ�FGU�(KPCP\ COVU�CO�6CI�F GT�(ÀNNKI MGKV�GTHQNI V�

6� �$GK�<CJNWPI�F WTEJ�5EJGEM�KUV�\W�DGCEJVGP��FCUU�FKG�<CJNWPI�GTUV�FTGK�6CI G�PCEJ�'KPI CPI�F GU�5EJGEMU�DGKO�( KPCP\ COV�CNU�GTHQNI V�I KNV��' U�UQNNVG�
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

7  Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu  
XGTOGKFGP��GOR• GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCI UPCEJYGKUG�� 
Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06.2021/26.07.2021, jeweils 0 Uhr)  
XQTNKGI GP��4GI KQPCNG�$GUQPFGTJGKVGP�D\IN��FGT�(ÀNNKI MGKVGP�UKPF�I I H��\ W�DGCEJVGP��9 KTF�FKG�.QJPDWEJHØJTWPI�F WTEJ�GZVGTP�$GCWHVTCIVG� 
GTNGFKI V��UQNNVGP�FKG�.QJP��WPF�) GJCNVUFCVGP�GVYC�\GJP�6CI G�XQT�FGO�(ÀNNKI MGKVUVGTOKP�CP�FGP�$GCWHVTCI VGP�ØDGTOKVVGNV�YGTFGP�� 
&KGU�IKNV�KPUDGUQPFGTG��YGPP�FKG�(ÀNNKI MGKV�CWH�GKPGP�/ QPVCI�QFGT�CWH�GKPGP�6CI�PCEJ�( GKGTVCI GP�HÀNNV�
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